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DER KLARE BLICK

Wie man «dort» unsere Neutralitdit sieht

Die Frage der Neutralitit wird zurzeit in den kommunistischen Staaten Europas neu durch-
geschen. Zur Diskussion steht dabei nicht nur der posifiv beurteilte Neutralismus von Entwick-
Jungsstaaten, sondern auch die «klassische» Neutralitéit biirgerlicher Staaten wie der Schweiz.
Theoretische Erorterungen dieses Themas sind immer wichtig, weil sie die aussenpolitische

Konzeption des Staatswillens widerspiegeln.

In den Staaten des Sowijetsystems ist die wis-
senschaftliche Forschung eine staatliche An-
gelegenheit, Forschungsstitten und wissen-
schaftliche Verwaltungsorgane sind Regierungs-
stellen. Die Wissenschaften miissen als Ele-
mente des ideologischen Ueberbaus die Ent-
wicklung der Basis, der Wirtschaft, fordern.
Diese Aufgabe — und die damit verbundene
Erzichung zur sozialistisch-kommunistischen
Weltanschauung — geben ihnen eine Existenz-
berechtigung. Als eine dritte Aufgabe der wis-
senschaftlichen Titigkeit kann erwahnt werden,
dass sie sich fiir den internationalen Ruhm
des Landes, fiir die Aussenpolitik der Partei
einsetzen muss. Wie die Volkswirtschaft ar-
beitet auch die Wissenschaft nach von oben
bestitigten Arbeitsplinen. Die aussenpoliti-
schen Probleme erhalten deshalb in den Ar-
beitspldnen der Rechts- und Geschichtswissen-
schaften einen festen Platz. Eine grosse An-
zahl von wissenschaftlichen Institutionen und
Wissenschaftern werden zur ideologischen
Interpretierung der aussenpolitischen Ziel-
setzung des «sozialistischeny» Staates eingesetzt.

Von der grossten Wichtigkeit ist heute das
Thema der friedlichen Koexistenz; Philoso-
phen, Geschichts- und Rechtswissenschafter
werden zum Studium dieses Problems einge-
setzt, um der sowjetischen Aussenpolitik breite
Bewegungsfreiheit zur dialektischen Deutung
(und Verdrehung) nach Méglichkeit zu gewih-
ren. Es gibt ausserdem eine Anzahl von Insti-
tutionen, welche sich mit den Problemen der
einzelnen Weltteile oder Linder befassen. Es
gibt spezielle Arbeitsgruppen fiir die einzelnen
asiatischen, afrikanischen Staaten usw.

Neutralitdt wird neu beachtet

In der letzten Zeit beginnt man im Osten auch
der Neutralitat vermehrte Aufmerksamkeit zu
schenken. Das Hauptproblem ist natiirlich der
Neutralismus, im Zusammenhang mit der so-
genannten «positiven Neutralitit» der Ent-
wicklungsldnder, wobei man bemiiht ist, einen
Begriff der «nationalen Demokratie» auszu-
arbeiten und ihm eine flexible, dialektische
Deutung zu geben. Aber auch zur Erforschung
der Neutralitdtsprobleme wurde im Rahmen
des Internationalen Verbandes demokratischer
Juristen, einer Frontorganisation der kommu-
nistischen Parteien, eine spezielle Arbeits-
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gruppe bezichungsweise «Kommission» aufge-
stellt.

Angesichts dessen, dass die kommunistischen
Parteien der westeuropiischen Linder und
neulich sogar diejenige Japans fiir die Neu-
tralitit ihres Staates Stellung nahmen, und dass
der neutrale Status moglichst vieler biirger-
licher Staaten von der kommunistischen Welt-
bewegung energisch befiirwortet wird, muss
man fiir die Zukunft einen Vorstoss auf ideo-
logischem und wissenschaftlichem Gebiet im
Zusammenhang mit dem Inhalt der Neutralitit
erwarten. (Japanische Stellungnahme: The
People’s Korea, Tokio, 8. Mai 1964, Seite 1.)

Wo auf Neutralitdtspropaganda
Todesstrafe steht

Aufgabe der Wissenschaft — vor allem der
Rechtswissenschaft und der Philosophie — ist
es, im Zusammenhang mit dem ideologischen
Durcheinander beziiglich des Begriffes der
Neutralitit Klarheit zu schaffen. Denn die
Wissenschaft muss auf die Frage Antwort ge-
ben, warum Neutralitit fiir die biirgerlichen
Staaten gefordert, fiir einen schon «soziali-
stisch» gewordenen Staat aber grundsitzlich
abgelehnt wird. Es heisst nimlich in der offi-
ziellen Stellungnahme der Partei: ein soziali-
stischer Staat darf niemals neutral bleiben,
er muss auf internationalem Gebiet sogar
initiativ und offensiv sein. Es geniigt, in die-
sem Zusammenhang auf das ruminische Straf-
gesetz vom 21. Juli 1958 (Nr. 318) hinzuweisen.
Art. 187 dieses Gesetzes sieht fiir die «Be-
gehung von Handlungen, die den ruminischen
Staat in der Erklirung von Neutralitit oder
in eine Kriegserklirung verwickeln konnen(!)»,
Todesstrafe vor. Art. 227 des gleichen Gesetz-
buches dehnt den Wirkungbereich des erwihn-
ten Gesetzes auch auf die staatsfeindlichen
Delikte gegen andere Arbeiterstaaten aus.
Auch dem am 16.Juni 1958 hingerichteten
Imre Nagy, dem Ministerprasidenten der un-
garischen Volkserhebung von 1956, wurde un-
ter anderem vorgeworfen, dass er Ungarn zu
einem neutralen Staat erkliren liess.

Der spiite Fachmann...

Der Sachverstindige der Frage der Neutralitit
im Sowjetblock ist immer noch der ungarische
Volkerrechtler, Gyula Hajdu, Professor der
Budapester Universitit. Der jetzt 78jahrige
Parteimann hat einer grossen Anzahl seiner
Kollegen gegeniiber (mit der Ausnahme der
parteilosen Vélkerrechtler, die aber nicht zum
Wort gelassen werden) den Vorteil, dass er die
westeuropdischen Sprachen mehr oder weniger
beherrscht. Im ersten kurzlebigen ungarischen
kommunistischen Staat (1919) war er Regie-
rungskommissar im Grubengebiet Baranya
(Siidwestungarn). Nach der Niederlage des Sy-
stems fliichtete er nach Frankreich, von wo
er erst nach dem Zweiten Weltkrieg nach Un-
garn zuriickkehrte. Als ehemaliger Kommu-
nist erhielt er gleich die Stelle eines Staats-
sekretirs im Justizministerium. Als er von
dort scheiden musste (wegen seines Streites
mit dem damaligen Diktator, Rakosi), wurde
ihm als Trost ein Lehrstuhl gegeben. An

der Budapester Juristischen Fakultit las er
dann zuerst die Disziplin «Politik» (das heisst
politische Wissenschaften), spiter, als dieses
Fach abgeschafft wurde, betraute man ihn mit
der Disziplin «Die Geschichte der politischen
Lehren», und hernach iibernahm er den Lehr-
stuhl fiir Vélkerrecht, den er bis vor einem
halben Jahr innehatte. Urspriinglich war er
Advokat, und in der Emigration befasste er
sich mit der Journalistik. In allen Schriften,
in seiner ganzen Titigkeit aber ist er Partei-
funktionidr. Sonst wire es auch unmdoglich,
dass jemand, der sich bis zu seinem 62.Le-
bensjahr mit wissenschaftlicher Forschung nie-
mals beschiftigte, sondern immer politisierte,
plotzlich als Wissenschafter einspringen und
dazu noch stindig ein anderes Fach dozieren
kann.

.. . ind sein meues Buch

Innert sechs Jahren verdffentlichte er schon
das zweite Buch iiber die Neutralitit. Das erste
Buch («A semlegesség»y — Die Neutralitit,
Budapest, 1958, 352 Seiten) stiitzte sich auf
zehn bis zwolf Quellen. Der Verfasser liess
seine wissenschaftliche Phantasie frei, um
moglichst viel schreiben zu kénnen, denn der
Autor wird im Sowjetblock nach Seitenzahl
oder Zahl der Druckbogen honoriert. Wenn
der politische Aspekt auch im ersten Buch der
allein dominierende Faktor war, so gilt dies
fir das zweite Buch «A semlegesség a hide-
ghaborubany — Die Neutralitit im Kalten
Krieg (Untertitel: Die Entstehung der positi-
ven Neutralitit, Budapest, 1963, 225 Seiten)
noch mehr.

Das Buch erschien Ende 1963 im Verlag fiir
Wirtschafts- und Rechtswissenschaften. Ein Ka-
pitel befasst sich mit dem Problem der stindi-
gen Neutralitdt und stellt die juristische bzw.
volkerrechtliche Stellung der Schweiz und
Oesterreichs dar. Der schweizerischen Neutra-
litat wurden die Seiten 39 bis 51 gewidmet.
Merkwiirdig ist, dass der Verfasser in diesem
Kapitel beinahe ausschliesslich alte Literatur
zitiert, wobei er von der schweizerischen Neu-
tralitiatsliteratur nur ein einziges Werk, jenes
von Bluntschli («Das moderne Volkerrechty,
Ziirich, 1868) kennt (ausserdem nimmt er in
einem Satz auf das Buch «Geschichte der
schweizerischen Neutralitdty, Frauenfeld, 1893,
bezug). Seine Ausfithrungen basiert er auf die
Parteipolitik und auf einige deutsche und
franzosische Biicher (Oechsli, 1913; Paulick —
ein faschistischer Autor — 1940!; Colliard,
1948; Piccioni, 1891; Maurice, 1938).

Die These dieses Kapitels: Der neutrale Staat
darf nicht zulassen, dass seine Staatsbiirger
eine andere Stellung einnechmen als der Staat.
Der neutrale Staat muss durch seine inneren
Rechtsnormen dafiir sorgen, dass sich seine
Staatsbiirger der staatlichen Neutralititspolitik
anpassen. Sie miissen genau so unparteiisch
bleiben wie der Staat (Seite 49).

Wihrend Hajdu in dieser Arbeit die schwei-
zerische Neutralitit nicht kritisiert, greift er
Qesterreich an, das seiner Meinung nach die
Neutralititsklausel ausspielen méchte. Er be-
hauptet, dass die mit dem «westdeutschen
Imperialismusy sympathisierenden &sterreichi-
schen Kreise einen Versuch machen, die aus
der Neutralitit entstehenden Verpflichtungen
auf volkerrechtlichem Gebiet abzulehnen. Es
ist merkwiirdig, dass er in seiner Arbeit auch
die osterreichischen Sozialdemokraten Kkriti-
siert, obschon die neueste offizielle Partei-
politik der osteuropiischen Kommunisten auf
Versohnung und sogar Zusammenarbeit mit
den Sozialdemokraten ausgerichtet ist (vgl. die
Mainummer der Zeitschrift «Kommunist» aus
Moskau).



	Wie man "dort" unsere Neutralität sieht

